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KeineSprechstundebeimstädtischenWohlfahrtsreferenten.AmDonnerstag
den2,undamDonnerstag,den . AprilentfallendieSprechstundenbeim
städtischenWohlfahrtsreferentenamtsfährendenStadtratProfessor

Tandler
GemeindesubventionenfürBildungszwecke,ImstädtischenFinanzausschuss
wurdenamMontagauf Antrag des Gemeinderates Thaller einer Reihevon
Bildungsinstitutionen Gemeindesubventionen gewährt .DemWienerVolksbil - ¬

dungsverein,derimvergangenenJahrungefähr250Kursemit4400Besucher
abgehaltenhat ,wurdeeineSubventionvonfünfzehntausendSchillingbe¬
willigt.DerVereinVolksheim,derdurchseineLeistungenaufdemGebiet
derVolksbildungvorbildlichist,hatdieStadtverwaltungumeinenKosten
beitragfürAusbesserungsarbeitenandemVereinshausaufdemKoflerplatz
ersucht. DerstädtischeFinanzausschusshatdem"ereinfürdiesenArbei-¬
teneineausserordentlicheSubventionvonzwölftausendSchillingund
fürdasJahr1925eineordentlicheSubventionvonfünfzehntausendSchil-¬
lingbewilligt.DerVereinZentralbibliothekhatimJahre1924dieZahl
seinerLeseraufrund31. 000erhöht.DieZahlderEntlehnungenwarrund

' 2Millionen.DerVereinhatmitRücksichtdarauf ,dassderBücherstand
vermehrtwerdenmuss ,umeine Gemeindesubventionangesuchtund derFi¬
nanzausschusshat einenBetragvonzehntausendSchillingbewilligt .Der
VereinfürLandeskundevonNiederösterreich,derdurchseineLeistungen
aufheimatkundlichenGebietnichtnurallein für dasLandNiederöster-¬
reich,sondernauchfürdieBevölkerungWiensvonbesondererbedeutung
ist ,erhielteineGemeindesubventionvontausendSchilling.Dergleiche
BetragwurdedemVereinfür GeschichtederStadtWienbewilligt .E

DieVerordnungüberdenVerkaufvonFleischAm18 .März1922hatder
Bürgermeisterals LandeshauptmanneineVerordnungerlassen ,durchdie
der Kleinverschleiss von Fleisch geregelt wird .Dasstädtische Marktant
hat nunfestgestellt ,dass diese Verordnungvielfach nichteingehalten
wird und verweist besonders darauf ,dass Beiried ,LungenbratenundRost - ¬

bratennurohneZuwageverkauftwerdendürfen .LediglichjeneKnochen,
die bei der ortsüblichen Ausschrotung im oder am Fleisch belassen wer - ¬
den ,dürfen bei diesen Fleischgattungen mitgewogenwerden .DerVerkauf

dieseroderandererFleischsortenunterdemSammelnamen„Bratenfleisch“
ist verboten .Kalb - ,Schweine- ,Schaf - undLammfleischdarf nurohneZuwage
verkauftwerden .Vorderesundhinteres RindfleischmussnachfreierWahl
des Käufersmit oderohneZuwageverkauftwerden .Falls der Verkaufmit
Zuwagegefordertwird ,darfdieZuwagein einemKilogrammVerkaufsgewicht
(FleischundZuwage,beivorderemRindfleischmiteingewachsenenKno¬
chenfünfzehnProzent,beihinteremRindfleischmit eingewachsenenKno¬
chen zwanzig Prozent und bei Fleisch ohne eingewachseneKnochen) voll¬
ständig ausgelöst ) ,fünfundzwanzigProzent betragen .Als Zuwagedürfen
nur Knochen von Rindern ,nicht aber auch Knochen von anderen Tieren ver - ¬
wendetwerden .Ausgenommenvonder Verwendungals Zuwagesind jedochdie
KnochendesVorkopfes( Nase ,Ober - undUnterkieferbis zumdrittenBacken¬
zahn) ,vondenFussknochendasKronbeinunddie Klauenknochenundschließ
lich RöhrenknochenohneMark .Als Zuwagesind aber jene Knochennichtan¬
zus ehen ,die demFleisch ein - oderangewachsensind ,sondernnur jeneKno¬
chen ,die demFleisch beim Verkauglose beigegeben werden .DerKleinver - ¬

schleisserhat auf der vorgeschriebenenPreistafel denPreis für jeein
KilogrammVerkaufsgewichtfür jede Fleischgattung ersichtlich zumachen.
Bei vorderem und hinterem Rindfleisch ist sowohl der Preis ohne als auch

mit Zuwageanzuschreiben . Verbotenist jede andere Art derPreisanschrei -¬
bungauf den Tafeln in den Geschäftslokalen ,wie zumPeispiel„Rindfleiscl
von . . . . . .Schilling bis . . . . . .Schilling .Dasstädtische Marktamtmacht
die Konsumentenauf diese Vererdnungneuerlichaufmerksam.
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